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|. Zusammenfassung

Die Unterbringung in einer MaR3regelvollzugsklinik oder Entziehungsanstalt stellt fur
viele suchtkranke oder psychisch kranke forensische Patienten und Patientinnen ei-
ne einschneidende Lebensveranderung dar. Aus Grunden der Sicherheit oder der
Therapie sind sie wahrend ihrer oft langjahrigen Unterbringung mit zahlreichen -
rechtlich zulassigen - einschrankenden Mal3nahmen konfrontiert. Nicht wenige Pati-
entinnen und Patienten erleben solche Malinahmen als Willkir und sehen sie nicht
als erforderlich an. Viele beschweren sich dartber bei GUbergeordneten Stellen. Seit
1979 haben die Patienten und Patientinnen die Mdéglichkeit, sich mit ihren Anliegen
an die Beschwerdekommission des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL)
zu wenden, die sich aus Politikerinnen und Politikern aller Fraktionen des Gesund-
heits- und Krankenhausausschusses zusammensetzt.

Im Jahre 2010 wurden bei der Beschwerdekommission Maliregelvollzug zuarbeiten-
den Beschwerdestelle 305 Eingaben mit 461 Kritikpunkten vorgebracht. Trotz Bele-
gungszunahme ist die Anzahl der Beschwerden im Jahre 2010 erfreulicherweise
leicht rtcklaufig. In der Uberwiegenden Zahl erwiesen sich die Kritikpunkte als unbe-
griandet und nur in ca. 16 % als begriindet. In den meisten Fallen der begrindeten
Kritikpunkte konnte schnell Abhilfe geschaffen werden.

Im Jahr 2010 beschwerten sich Mal3regelvollzugspatienten und —patientinnen am
haufigsten Uber ihre Behandlung, wobei Beschrankungen aus therapeutischen
Grunden am meisten formuliert wurden. Schwerpunktmafi3ig in den Suchtkliniken des
LWL-Maldregelvollzuges wurde bisher als Reaktion auf den Verstol3 von Maliregel-
vollzugpatienten gegen Verhaltensregeln der Zimmeraufenthalt (ZA) oder -
einschluss (ZE) fur eine begrenzte Zeit angeordnet. Diese Beschrankungen dienten
therapeutischen Zwecken und wirkten sich durchaus positiv auf das Gruppenge-
schehen aus. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts handelt es
sich bei derartigen Sanktionen jedoch um gesetzlich nicht vorgesehene Disziplinar-
mafl3nahmen und sind damit unzuléassig. Erst wenn die Regelverstol3e das Ausmald
einer erheblichen Gefahr fir das geordnete Zusammenleben in der Einrichtung dar-
stellen, sind derartige Malinahmen gerechtfertigt. Den begrindeten Beschwerden
wurde daher in mehreren Fallen abgeholfen. Am zweithaufigsten wurde das Verhal-
ten von Beschéftigten kritisiert, gefolgt von Zwangs- und Kontrollma3nahmen und
Malinahmen, die aus Sicherheitsgriinden getroffen wurden. Weitere Anlasse flir Be-
schwerden waren fehlende oder Riicknahme von Vollzugslockerungen, kritikwirdige
bauliche, rdumliche oder hygienische Situationen, nicht erfolgte Verlegungen oder
Unzufriedenheit bei finanziellen Angelegenheiten.

Im Jahr 2010 war im Verhaltnis zu den Vorjahren verstarkt auch Personalmangel,
vor allem im pflegerisch-erzieherischen Bereich, direkt oder indirekt ein Thema. Pati-
enten und Patientinnen beklagten u. a. ein zu geringes Angebot an begleiteten Aus-
gangen. Tatsachlich kam es zwischen den Jahren 2005 und 2009 zu einer erhebli-
chen Pflegesatzklirzung bei gleichzeitiger Kostensteigerung. Diese Kiirzungen liel3en
sich nicht ohne die daraus resultierende notwendige Personalanpassung auffangen.
Dies fuhrte zu einer deutlichen Arbeitsverdichtung bei den Beschaftigten. Therapeu-
tische MalRnahmen und auch die Durchfiihrung von LockerungsmalRnahmen muss-
ten z. T. reduziert werden. Zudem kam es durch die Eroffnung zweier neuer Mal3re-
gelvollzugkliniken in Herne und Munster im Jahr 2011 zu Personalengpéassen. Not-
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wendig gewordene Versetzungen bzw. das Auslaufen von befristeten Vertragen fuhr-
ten dazu, dass Beschéftigte noch vor Inbetriebnahme der neuen Standorte ggf. ihren
Arbeitsplatz wechselten und dadurch fur eine Personalliicke sorgten. Ein Ersatz fur
die sehr kurze Zeit bis zur Inbetriebnahme der neuen Kliniken war nicht zu realisie-
ren. Die Kliniken versuchten allerdings, durch intelligente Dienstplangestaltung,
Uberstunden und erhohte Flexibilitat die Einschrankungen so gering wie moglich zu
halten.

Wie in den Vorjahren wurde auch im Jahr 2010 deutlich, dass die Beschwerdekom-
mission Maldregelvollzug als unabhangiges neutrales Gremium ein wichtiges Instru-
ment der Qualitatssicherung im Maldregelvollzug darstellt. Die Mdglichkeit, sich an
eine Beschwerdestelle wenden zu konnen, stellt fir viele Patienten und Patientinnen
eine grol3e Entlastung und Unterstitzung dar. Sie gibt ihnen das Gefihl, keiner Will-
kir ausgesetzt zu sein.



ll. Die Beschwerdekommission Mal3regelvollzug

Aufgaben

Seit der Neufassung des Mal3regelvollzugsgesetzes im Jahr 1999 obliegt dem Direk-
tor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) als untere staatliche Malre-
gelvollzugsbehorde die Zustandigkeit fur die Entscheidung der Beschwerden im Be-
reich des Maldregelvollzuges. Um die Erfahrung der Mitglieder der Beschwerdekom-
mission auch im Bereich des Maldregelvollzuges zu nutzen, hat der LWL-Direktor
dieselben Mitglieder in eine Kommission mit beratender Funktion einberufen. Diese
Beschwerdekommission Mal3regelvollzug berat die Beschwerden aller Mal3regelvoll-
zugspatienten und -patientinnen.

Zusammensetzung und Sitzungen

Die Beschwerdekommission Mal3regelvollzug setzt sich aus sieben Politiker und
Politikerinnen und ihren Vertretungen zusammen. Ab dem 16.02.2011 nimmt auch
ein Vertreter der Partei ,Die Linke* mit beratender Stimme an den Sitzungen der Be-
schwerdekommission Mal3regelvollzug teil.

Die Beschwerdekommission Malregelvollzug tagte im Berichtszeitraum zehnmal, in
der Regel einmal monatlich im Anschluss an die Sitzung der parlamentarischen Be-
schwerdekommission.

Die Sitzungen fanden in der Regel in Einrichtungen des LWL statt, um direkt vor Ort
mit der betreffenden Betriebsleitung bzw. der Heimleitung tber ihre Erfahrungen und
Uber die Probleme der Patienten und Patientinnen im Mal3regelvollzug zu sprechen.
In Anwesenheit der Betriebs- bzw. Heimleitung wurden die Beschwerden der Patien-
ten und Patientinnen im Mal3regelvollzug aus der Einrichtung beraten.

Die Zusammenarbeit mit den Betriebs- und Heimleitungen ist positiv zu bewerten, da
auch sie ein Interesse haben, den Beschwerden nachzugehen und ggf. abzuhelfen,
um so den Qualitatsstandard in der Einrichtung zu sichern.

Die Namen der Mitglieder, ihre Fraktionszugehdrigkeit und ihre Vertretungen kénnen
Sie dem Anhang unter Ziffer 1., die Termine und Sitzungsorte unter Ziffer 2. ent-
nehmen.

Beschreibung der Bearbeitung von Beschwerden

Die Patienten und Patientinnen im Maldregelvollzug benétigen eine feste An-
sprechperson (in der Beschwerdestelle), die die Beschwerden und Anregungen auf-
nimmt, mit ihnen dartber spricht, sie ernst nimmt, die Problematik erkennen und
strukturieren kann, die Interessen der Patienten und Patientinnen vertritt und ihren
Kritikpunkten und Winschen nachgeht, sodass ggf. seitens der Klinik Abhilfe ge-
schaffen werden kann.



Gleichwohl werden den Patienten und Patientinnen, wenn es angezeigt ist, seitens
der Beschwerdestelle auch kritische Rickmeldungen gegeben.

Die Beschwerden der Patienten und Patientinnen aus den Mal3regelvollzugseinrich-
tungen des LWL werden in der LWL-Malregelvollzugsabteilung Westfalen (LWL-Abt.
62) bearbeitet.

Fur die Bearbeitung der Beschwerden der Mal3regelvollzugspatienten und —patientin-
nen aus den LWL-Kliniken der Allgemeinpsychiatrie, den LWL-Wohnverbinden und
den LWL-Pflegezentren ist die LWL-Abteilung fur Krankenhduser und Gesundheits-
wesen, LWL-Psychiatrie Verbund Westfalen (LWL-Abt. 65) zustandig.

Die im Rahmen der Beschwerdebearbeitung tatigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
verfligen Uber eine langjahrige Berufserfahrung in der Arbeit mit psychisch kranken
und suchtkranken Menschen.

Wie in den Jahren zuvor erfolgten die Eingaben (Beschwerden) in verstarktem Ma-
Be telefonisch. Fir die Patienten und Patientinnen war es wichtig, sich durch Formu-
lierung ihrer Sorgen, inres Argers und Frustrationen entlasten zu kénnen.

Es wurden des Ofteren Kritikpunkte formuliert, die eindeutig auf die Erkrankung (z. B.
psychotisches Erleben) zurtckzufihren waren. Hinsichtlich der Anrufe zeigte sich
auch eindeutig, dass die Beschwerdestelle eine wichtige Entlastungsfunktion (,Ven-
tilfunktion®) Ubernimmt. Die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter der Beschwerdestelle
konnten in diesen Fallen Beschwerden abwenden, indem sie die Patienten oder Pa-
tientinnen beruhigten und sie dann im Telefongesprach dazu bewegen konnten, die
Angelegenheit zuerst mit dem verantwortlichen Personal auf der Station zu bespre-
chen. Den Patienten und Patientinnen wurde auch mitgeteilt, sofern dieses zu kei-
nem fiur sie befriedigenden Ergebnis flihren sollte, kdnnten sie sich jederzeit erneut
an die Beschwerdestelle wenden. Die Beschwerdestelle fuhrte im Jahr 2010 neben
den Beschwerden ca. 200 Entlastungsgesprache durch. Unabhangig von diesen Te-
lefonaten war fur viele Patienten und Patientinnen bereits ausreichend, dass sie er-
lebten, dass eine Person aufRerhalb der Klinik sie mit ihren Winschen, Problemen
und Angsten ernst nahm, sich mit ihnrem Erleben auseinander setzte und ihnen das
Gefuhl der Akzeptanz vermittelte.

Der Ablauf der Beschwerdebearbeitung ist wie folgt:

* Die Beschwerde wird mit dem Patienten, der Patientin telefonisch oder mindlich
in der LWL-Klinik bzw. im LWL-Wohnverbund erortert.

* Es erfolgt ggf. eine direkte Klarung von Kritikpunkten durch ein gemeinsames
Gesprach mit dem Patienten, der Patientin, dem therapeutischen, arztlichen
und/oder pflegerisch-erzieherischen Personal und der fur die Beschwerdebear-
beitung zustandigen Person in der Einrichtung.

* Falls der Patient, die Patientin kein gemeinsames Gesprach winscht, erfolgt eine
direkte Klarung der Kritikpunkte durch Gespréache der Mitarbeiterin, des Mitarbei-
ters der Beschwerdestelle mit den verantwortlichen Personen.



*  Bei Kritikpunkten tber bauliche, rAumliche und/oder hygienische Verhéltnisse und
bestehender Notwendigkeit werden die Verhéaltnisse direkt vor Ort durch die Mit-
arbeiterin, den Mitarbeiter der Beschwerdestelle in Augenschein genommen.

* Bei Vorliegen noch offener Fragen erfolgen die Einholung einer Stellungnahme
von der Betriebsleitung der Klinik und/oder telefonische Sachverhaltsklarung mit
den verantwortlichen Personen der Einrichtung.

* Nach direkter schneller, zeitnaher Klarung der Eingabe erhalten der Patient, die
Patientin eine sofortige Riuckmeldung der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters der Be-
schwerdestelle zu dem recherchierten Sachverhalt.

* Aufgrund der telefonischen Rickmeldung verzichten die Patienten/Patien-
tinnen haufig auf ein Antwortschreiben.

* Ansonsten erfolgt nach Fertigstellung des Antwortschreibens in der jeweiligen
Fachabteilung eine direkte Ubersendung der Antwort an den Patienten, die Pati-
entin. Dieses gewahrleistet eine zeitnahe Antwort.

* Der Beschwerdekommission Mal3regelvollzug wird eine Beratungsvorlage mit al-
len entscheidungsrelevanten Unterlagen Ubersandt.

Im Berichtszeitraum wandten sich nicht nur Patienten und Patientinnen sondern
auch Angehoérige an die Kommission.

Im Rahmen der Beschwerdebearbeitung wurden nicht nur Einzelfalle sondern auch
Grundsatzfragen bearbeitet.



[ll. Gesamtzahl der Beschwerden

1. Situation der Patienten und Patientinnen im Mal3regelvollzug

Die Patienten und Patientinnen befinden sich nicht freiwillig im Maldregelvollzug,
sondern die Unterbringung geschieht gegen ihren Willen. Um die Sicherheit und das
geordnete Zusammenleben zu gewabhrleisten, sind die LWL-Maldregelvollzugkliniken
gezwungen, z. T. in erheblicher Weise in die Rechte der Patienten und Patientinnen
einzugreifen. Diese Rahmenbedingungen tragen in vielen Fallen zur Unzufriedenheit
der Patienten und Patientinnen bei. Die LWL-Kliniken haben neben einem therapeu-
tischen Auftrag auch die Aufgabe, die Risiken fir die Allgemeinheit so gering wie
moglich zu halten. Viele Patienten und Patientinnen fuhlen sich jedoch in ihrem
Recht auf Freiheit, z. B. sich auRerhalb der Klinik bewegen zu kénnen, sehr stark
eingeschrénkt. Zwischen Klinik und Patient bzw. Patientin existieren nicht selten
kontrare Einschatzungen, ob Lockerungen bereits angezeigt sind oder nicht. Die Pa-
tienten und Patientinnen schatzen ihre therapeutischen Fortschritte nicht selten posi-
tiver ein als die Klinik. Sie leben haufig Uber einen sehr langen Zeitraum in der Mal3-
regelvollzugseinrichtung bzw. in der allgemeinpsychiatrischen Klinik. Die Aussicht
auf eine Verlegung, selbst wenn sie von der Einrichtung beflirwortet wird, ist gering,
da auch andere Einrichtungen, die Mal3regelvollzugspatienten und -patientinnen
aufnehmen, Uberbelegt sind und insgesamt zu wenig Platze im Malregelvollzug
vorhanden sind.

Ein Teil der Mal3regelvollzugspatienten und -patientinnen fuhlt sich bei der Wahr-
nehmung ihrer Rechte und Interessen gegeniber den arztlichen, therapeutischen,
pflegerisch-erzieherischen und sozialen Diensten und anderen Stellen haufig als er-
heblich eingeschrankt. Viele Personen formulieren ein Gefuhl des Ausgeliefertseins.
Angesichts der oben beschriebenen rechtlich vorgegebenen Rahmenbedingungen
ist dies nachvollziehbar, angesichts der von Patienten und Patientinnen ausgehen-
den Gefahrlichkeit gleichwohl nicht vermeidbar. Daher stellt die Moglichkeit, sich an
die Beschwerdestelle wenden zu kénnen, eine gro3e Entlastung und Unterstitzung
fur die Patienten und Patientinnen dar.

Mehrere Patienten, eine Patientin, ein Vater einer Patientin und auch eine Rechts-
anwaltin klagten Uber die Uberbelegungssituation in dem LWL-Zentrum fur Forensi-
sche Psychiatrie Lippstadt (LWL-ZFP Lippstadt), u. a. Uber die rAumliche Enge und
uber die aus der Uberbelegungssituation resultierenden negativen Auswirkungen, z.
B. auf ihre Therapie, auf das Zusammenleben und auf die Freizeitgestaltung.

Kriseninterventions- bzw. Intensivbetreuungsrdume mussten in einigen LWL-Mal3-
regelvollzugskliniken wie in den Jahren zuvor auch im Jahr 2010 aufgrund der Uber-
belegungssituation zwischenzeitlich als regulare Patientenzimmer genutzt werden.
Diese Zimmer mussten aber fur Krisenfélle, d. h. zur Absonderung eines Patienten
bzw. einer Patientin zur Gefahrenabwehr, funktionstiichtig bleiben. Das bedeutete,
dass die Patienten und Patientinnen in diesen Raumen zwar bei gedffneter Tur leb-
ten, jedoch kaum Mobiliar und personliche Gegenstéande im Zimmer zur Verfugung
hatten.

Eine Uberbelegung und der damit verbundene Zwang auch Kriseninterventions- und
Intensivbetreuungsrdume zu belegen, bedeutete vor allem eine gravierende



Einschrankung der Handlungsfahigkeit der Einrichtung im Falle von schweren Krisen
und den damit verbundenen Gefahrdungen von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Pati-
enten und Patientinnen.

Entwicklung der Beschwerdetatigkeit

Der Beschwerdekommission Mal3regelvollzug wurden im Jahr 2010 305 Eingaben,
die 461 Beschwerdepunkte enthielten, von Patienten und Patientinnen aus dem
Malregelvollzug des LWL zur Beratung vorlegt bzw. wurden von ihr zur Kenntnis
genommen. Dabei reichten Patienten und Patientinnen aus den finf LWL-Mal3regel-
vollzugseinrichtungen 290 Beschwerden, die 424 Kritikpunkte enthielten, ein. Patien-
ten und Patientinnen aus sechs LWL- Kliniken der Allgemeinpsychiatrie und einem
LWL-Wohnverbund formulierten 15 Beschwerden mit 37 Kritikpunkten. Bereits im
Jahr 2009 war ein Rickgang der Beschwerden und Beschwerdeinhalte zu ver-
zeichnen. Erfreulicherweise ist im Jahr 2010 die Anzahl der Beschwerden im
Verhéltnis zum Vorjahr um 24 Eingaben gesunken.

Die Kenntnisnahme seitens der Beschwerdekommission Mal3regelvollzug bezog sich
auf 14 Beschwerden, die an den Landesbeauftragen fur den Mal3regelvollzug NRW
und auf eine Beschwerde, die an den Petitionsausschuss des Landtages NRW ge-
richtet waren.

Wie bereits unter Punkt II. 3. dargestellt, verzichteten Patienten und Patientinnen
haufig aufgrund der telefonischen zeitnahen Rickmeldung auf ein Antwortschreiben.
In der LWL-Malflregelvollzugsabteilung Westfalen formulierten die Patienten und Pa-
tientinnen in 217 Fallen kein Antwortschreiben zu bendtigen. In 73 Fallen wurde eine
schriftliche Antwort Ubermittelt.

Wie im Vorjahr riefen Patienten, Patientinnen und auch Angehérige haufig, z.T.
mehrmals in der Woche oder sogar taglich, die fur die Beschwerdebearbeitung zu-
standige Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter an, um ihren spontanen Arger tiber Personal,
Mitpatienten, Mitpatientinnen und anderen Dingen mitzuteilen und/oder auch um eine
Ansprechpartnerin/einen Ansprechpartner auf3erhalb der Klinik zu haben. Die LWL-
Abt. 62 registrierte wie im Vorjahr auch im Jahr 2010 eine Zunahme sowohl der Te-
lefonate der Patienten und Patientinnen als auch der Telefonate von Angehdrigen.
Wie bereits unter Punkt Il. 3. ausgefuhrt, hatten viele Telefonate fir Patienten, Pati-
entinnen und Angehdrigen einen entlastenden Charakter.

Die Entlastungsfunktion der Beschwerdestelle wirkt sich letztendlich nicht nur positiv
auf die Patienten und Patientinnen aus, sondern auch auf ihre Mitpatienten, Mit-
patientinnen und auf das Personal.

Im Jahr 2010 reichten nicht nur Einzelpersonen, sondern auch sechs komplette Pati-
entengemeinschaften unterschiedlicher Kliniken und Stationen Beschwerden ein.



2.1. Gesamtzahl der Beschwerden und Beschwerdeinhalte im Vergleich
uber vier Jahre

Anzahl der Beschwerden und Beschwerdeinhalte
aus den funf LWL- MalRregelvollzugskliniken
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2.2. Gesamtzahl der Beschwerden und Beschwerdeinhalte der Einzelkliniken

im Jahr 2010

Es sei darauf hingewiesen, dass bei einem Vergleich der LWL-MalRregelvollzugs-
einrichtungen die unterschiedlich hohen durchschnittlichen Belegungszahlen (siehe
Anhang Ziffer 3.) bertcksichtigt werden miussen. Weiterhin muss beachtet werden,
dass im LWL-ZFP Lippstadt, in der LWL-KIinik flr Forensische Psychiatrie Dortmund
(LWL-KFP Dortmund) sowie in der LWL-MRVK-Rheine tberwiegend Patienten und
Patientinnen aufgrund der Rechtsgrundlage des 8§ 63 StGB untergebracht sind. Die
durchschnittliche Verweildauer dieser Personen ist erheblich langer als die der Pati-
enten, die aufgrund des § 64 StGB untergebracht sind. Der letztgenannte Personen-
kreis befand sich im Berichtszeitraum in der LWL-Mal3regelvollzugsklinik Schloss
Haldem (LWL-MRVK Schloss Haldem) und in dem LWL-Therapiezentrum fur Foren-
sische Psychiatrie Marsberg (LWL-TZ Marsberg).

Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl der Beschwerden und Beschwerdeinhalte
aus den LWL-Malregelvollzugseinrichtungen, den LWL- Kliniken der Allgemein-
psychiatrie (AP), den LWL-Wohnverbunden (WV) und den LWL-Pflegezentren (PZ)
im Jahr 2010:

Anzahl Beschwerden und Beschwerdeinhalte im Jahr 2010

BBeschwerdeinhalte 2010
BBeschwerden 2010

600
- 550
- 500
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Haldem Kliniken



2.3. Gesamtzahlen der Beschwerden pro Patient bzw. Patientin aus den LWL-

Maflregelvollzugkliniken im Jahr 2010

Anzahl der Patienten/
Patientinnen
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Im Jahr 2010 wurden in den LWL-Malregelvollzugskliniken 290 Beschwerden von
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V. Bewertung der Beschwerden

Im Jahr 2010 wurden 350 von 461 Beschwerdepunkten nach der Sachverhalts-
ermittiung und Uberprifung aller relevanten Aspekte als fachlich/sachlich unbegriin-
det erachtet. Die Beschwerdeinhalte erwiesen sich in nur 15,62 % (72 Kritik-
punkte) als begrindet.

Den nachfolgenden drei Diagrammen kdnnen Sie:

° eine Beurteilung aller Beschwerdeinhalte
o eine prozentuale Beurteilung der Beschwerdeinhalte und
o haufigste Beschwerdeinhalte

aus den LWL-Malregelvollzugskliniken, den LWL-Kliniken der Allgemeinpsychiatrie,
den LWL-Wohnverbinden und den LWL-Pflegezentren entnehmen.

Beurteilung aller Beschwerdeinhalte

Beschwerden | 305

Beschwerdeinhalte | ] 461

Begriindet: Abhilfe erfolgt J_Ll 63
Begriindet: Abhilfe nicht méglich [:] 9
Unbegriindet 1 350

Unbegriindet: Aber nachvollziehbar | 2]]

Nicht entscheidbar: Aussage gegen Aussage
Nicht entscheidbar: Keine Schweigepflichtentbindung
Nicht entscheidbar: Prifung
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Prozentuale Beurteilung aller Beschwerdeinhalte
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Finanzielle Angelegenheiten

Verlegungen
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Die Diagramme der Beurteilung der Beschwerden und der haufigsten Beschwerde-
inhalte finden Sie fiur jede der funf LWL-Mal3regelvollzugseinrichtungen gesondert
im Anhang V. unter den Ziffern 4.1 bis 4.5 und fur die LWL- Kliniken der Allgemein-
psychiatrie, der LWL-Wohnverbtinde und der LWL-Pflegezentren unter IV. 2..

Die Patienten und Patientinnen erlebten ihre Beschwerde zum Zeitpunkt ihrer Kon-
taktaufnahme mit der Beschwerdestelle als begriindet und hatten haufig das Geflnhl,
ihnen widerfahre Unrecht, was sich auch in ihrem Verhalten auf der Station zeigte.
Diese Meinung anderte sich nicht selten, nachdem sie die Rickmeldung zu ihrer Be-
schwerde von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter der Beschwerdestelle erhalten
hatten. Insofern flhrte die Beschwerdebearbeitung in vielen Fallen zu einer veran-
derten Sichtweise der Patienten und Patientinnen.
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1.2

Ausgewahlte Beschwerdethemen aus den LWL-MalRregelvollzugs-
kliniken

Im Folgenden werden ausgewahlte Beschwerdethemen vorgestellt. Dabei sind je-
weils ein Beispiel fur eine begrindete und ein Beispiel fur eine unbegrindete
Beschwerde beschrieben.

Behandlung

Im Jahr 2010 formulierten Patienten und Patientinnen in 108 Fallen Kritik Gber ihre
Behandlung, wobei 83 Kritikpunkte als unbegriindet, 14 als begrindet und sieben
Punkte als unbegriindet, aber nachvollziehbar eingestuft wurden. In drei Fallen war
eine Bewertung nicht moglich, da keine Entbindung von der Schweigepflicht erteilt
wurde und somit die Sachverhalte nicht eruiert werden konnten. In einem Fall konnte
aufgrund unterschiedlicher Aussagen keine Entscheidung getroffen werden. Kritisiert
wurden in 65 Fallen Beschrankungen aus therapeutischen Grinden, z. B. Zimmer-
aufenthalt, Zimmereinschluss, wobei in 13 Fallen die Kritikpunkte als berechtigt ein-
gestuft wurden und in zwei Fallen als nachvollziehbar. Die allgemeinmedizinische
Behandlung war 15x Thema der Beschwerden. Ferner wurde Kritik Giber die psycho-
therapeutische Behandlung, Medikation, Arbeits-/Beschaftigungstherapie (AT/BT),
andere facharztliche Behandlung, Sporttherapie, Behandlungsplan und Fehldiagnose
geaulert.

Beispiel fur eine begriindete Beschwerde:

Ein Patient hatte versdumt, den Stationslaptop fristgerecht an das Personal zurtck-
zugeben. Er hatte den Laptop auf dem Tisch im Tagesraum liegen gelassen. Der Pa-
tient erhielt am anderen Tag ab 20.00 Uhr Zimmeraufenthalt (ZA), womit er nicht ein-
verstanden war. Die Beschwerde war berechtigt. Der ZA wurde aufgehoben. In die-
sem Zusammenhang installierte die Klinik fir die Zukunft eine neue Regelung. Bei
nicht fristgerechter Riickgabe des Laptops wird dem betreffenden Patienten kinftig
eine Ausleihe des Laptops am anderen Tag untersagt.

Beispiel fir eine unbegrindete Beschwerde:

Ein Patient erklarte, zu wenig psychotherapeutische Gesprache zu erhalten. Er habe
in sechs Monaten nur vier Gespréache erhalten. Die Beschwerde erwies sich als un-
begriindet, da objektivierbar der Patient mit Ausnahme der Urlaubszeit alle zwei Wo-
chen Einzelgesprache mit der zustandigen Dipl.-Psychologin erhielt. In Krisensituati-
onen brach allerdings der Patient aus Frustration den Kontakt eigenstandig ab, so-
dass in dieser Phase keine Gesprache stattfinden konnten.

Verhalten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen

Im Jahr 2010 wurde das Verhalten von Beschaftigten mit 79 Nennungen als Be-
schwerdegrund am zweithaufigsten genannt. 61 Kritikpunkte wurden als unbegrun-
det eingestuft. In 10 Fallen war die Kritik berechtigt und es wurde auch Abhilfe ge-
schaffen. In einem Fall wurde der Kritikpunkt als unbegriindet, aber nachvollziehbar
beurteilt. Uber funf Inhalte konnte nicht entschieden werden, da Aussagen des Per-
sonals kontrér zu Aussagen der Patienten und Patientinnen standen und in zwei Fal-
len keine Entbindung von der Schweigepflicht erteilt wurde. Die Berufsgruppe des
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pflegerisch-erzieherischen Dienstes stellte mit 39 Beschwerden die am meisten ge-
nannte Berufsgruppe dar. Die hohe Anzahl der Nennung verwundert nicht, da diese
Berufsgruppe den engsten und zahlreichsten Kontakt zu den Patienten und Patien-
tinnen hat und ihnen in der Regel z. B. einschrdnkende MalRnahmen vermitteln
muss. Es folgten elfmal Beschwerden Uber das gesamte Team und zehnmal Uber
den arztlichen Dienst. Beschwerden tber den sozialen Dienst wurden neunmal, tber
Beschaftigte der Arbeits- und Beschaftigungstherapie viermal, Gber den psychologi-
schen Dienst dreimal und tber weitere Beschatftigte der Klinik ebenfalls dreimal for-
muliert.

Auch im Berichtsjahr formulierten Patienten und Patientinnen haufiger, dass sie sich
z. B. nicht ernst genommen gefuhlt hatten, der Umgangston nicht angemessen ge-
wesen sei, sie zu stark vom Personal reglementiert (,gegangelt”) wirden sowie keine
Begrundungen fur therapeutische oder andere Malinahmen erhalten hatten. In die-
sem Zusammenhang muss bertcksichtigt werden, dass die Mal3regelvollzugspatien-
ten und -patientinnen sicherlich haufig eine schwierige, krankheitsbedingt gestorte
Klientel darstellen, deren Therapie und Betreuung vom Personal ein hohes Mal3 an
Professionalitat abverlangt.

Beispiel fur eine begriindete Beschwerde:

Ein Patient erklarte, bei den nachtlichen Kontrollen in den Patientenzimmern wirde
das Personal die Deckenbeleuchtung einschalten mit dem Resultat, dass die Patien-
ten aufwachen wirden. Mit dieser Praxis seien alle Patienten nicht einverstanden.
Die Tatigkeitsbeschreibung des Personals sah bereits vor, dass das Personal wah-
rend der nachtlichen Kontrollen das Nachtlicht nutzen soll. Abhilfe wurde geschaffen,
indem der Stationsleiter das Personal im Nachtdienst noch einmal darauf hinwies,
mit der Einschaltung der Deckenbeleuchtung sparsam umzugehen und nur, wenn es
unbedingt angezeigt sei, sie einzuschalten.

Beispiel fur eine unbegriindete Beschwerde:

Ein Patient berichtete, er habe ein Joghurt aus dem Fenster geworfen und eine Mit-
arbeiterin getroffen. Als er den Wurf seiner Therapeutin gegeniber eingestanden
habe, habe sie gesagt: ,Sie haben eine Schraube locker.” Diese Aussage kritisierte
der Patient. Die Recherche ergab, dass im Gegenteil der Patient wahrend eines Ple-
nums seiner Therapeutin in einer bedrohlichen und beleidigenden Art und Weise u.
a. sagte, dass “sie eine Schraube locker habe.” Als die Mitarbeiterin der LWL-Abt. 62
dem Patienten zu diesem und einem weiteren Kritikpunkt eine Riuckmeldung gab,
gestand der Patient ein, dass in der Tat er die Aussage gemacht hatte.

Zwangs-, KontrollmalBnahmen, Sicherheitsgrinde

Patienten klagten in 14 Fallen tGber Zwangsmalinahmen, wobei mit elf Nennungen
Absonderungen in Kriseninterventions- oder Intensivbetreuungsraumen am haufigs-
ten gedulRert wurden. Fesselung, Fixierung und Zwangsmedikation wurden jeweils
einmal genannt.

Kontrollmafinahmen z. B. Zimmerkontrollen, Sichtkontrollen, Kdrperkontrollen waren
10x ein Thema der Beschwerden.

Malnahmen, die aus Sicherheitsgriinden getroffen wurden, wurden in 22 Féllen als
ungerechtfertigt erlebt. Von den insgesamt 46 Kritikpunkten wurden 35 als unbe-
griandet gewertet und acht als begriindet eingestuft. In allen begriindeten Fallen wur-
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1.4

de auch Abhilfe geschaffen. Zwei Kritikpunkte erwiesen sich als sachlich unbegrin-
det, aber nachvollziehbar und in einem Fall konnte keine Entscheidung getroffen
werden, da die Aussage des Patienten und die Aussage des Personals differierten.

Beispiel fur eine begriindete Beschwerde:

Aus Grinden des Brandschutzes waren in zwei Kliniken elektrische Kaffeemaschi-
nen, Wasserkocher und andere elektrische Gerate zur Herstellung hei3er Flussigkei-
ten eingezogen worden. Mehrere Patienten hatten sich Uber den Einzug beschwert.
Die Beschwerden mit dem gleichen Sachverhalt wurden im Rahmen einer Sammel-
beschwerde bearbeitet. Die Beschwerde fuhrte zu einer generellen Regelung in allen
Malregelvollzugskliniken des LWL. Ein Aspekt dieser Regelung beinhaltet, dass Kaf-
femaschinen mit einer Abschaltautomatik oder einer Thermoskanne, in die der Kaf-
fee flie3t mit Ausnahme der Aufnahmestationen auf den Patientenzimmern erlaubt
sind. Diese Regelung fiihrte dazu, dass einige Patienten ihre Kaffeemaschinen zu-
rickerhalten konnten.

Beispiel fur eine unbegrindete Beschwerde:

Ein Patient kritisierte, dass ihn seine Ehefrau und Kinder nur unter Aufsicht besuchen
durften. Diese MalRnahme war zum Zeitpunkt der Beschwerde seitens der Klinik aus
Sicherheitsgriinden (Schutz der Familie) erforderlich.

Vollzugslockerungen

Von 43 Kritikpunkten zum Thema Vollzugslockerungen, die Ausgange, Besuche, Ur-
laube betrafen, wurden 37 Punkte als unbegriindet und fuinf Punkte als begriindet
eingestuft. In den funf Fallen wurde auch Abhilfe geschaffen. In einem Fall konnte
Uber den Kiritikpunkt der fehlenden Gewahrung einer Lockerung keine Bewertung
vorgenommen werden, da die Aussage des Patienten kontréar zur Aussage des Mit-
arbeiters war.

Beispiel fur eine begriindete Beschwerde:

Bei einem Patienten war die Erledigung seiner Maf3regel seitens der Klinik beantragt.
Der Patient hatte einen Drogenrtickfall. Die Klinik brachte die Freundin mit dem Dro-
genruckfall in Verbindung. Daher sprach sie fur die Freundin des Patienten fur die
gesamte Zeit, die der Patient noch in der Klinik verbringen wirde, ein Besuchsverbot
aus. Dieses kritisierte der Patient. Da seitens der Klinik das Einbringen der Drogen
durch die Freundin nicht nachweisbar war, wurde das Besuchsverbot aufgehoben.
Stattdessen wurde ein Besuch unter Besuchsaufsicht genehmigt. Hiermit war der
Patient einverstanden.

Beispiel fur eine unbegriindete Beschwerde:

Ein Patient, untergebracht gemald 8 64 Strafgesetzbuch, beklagte die Aussetzung
seiner Lockerung (Ausgange). Der Patient hatte sich mehrfach nicht an Absprachen
gehalten, hatte auch die Grinde fir sein Zuspatkommen nicht wahrheitsgemaf ge-
nannt. Er war zu diesem Zeitpunkt fir das Personal nicht mehr einschéatzbar. Daher
wurden die Lockerungen ausgesetzt. Die Beschwerde wurde als unbegrindet zu-
rickgewiesen.
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1.6

1.7

Bauliche, raumliche und hygienische Situation

Bauliche, raumliche und hygienische Verhaltnisse wurden insgesamt 26x als Kritik-
punkt genannt. Dabei waren sie in 18 Féllen unbegrindet und in sechs Fallen be-
grindet, wobei in einem Fall keine Abhilfe geschaffen werden konnte. In zwei Féallen
war die Beschwerde fachlich/sachlich unbegrindet, aber nachvollziehbar.

Beispiel fur eine begrindete Beschwerde:

Ein Patient kritisierte, dass die Schlie3facher der Patienten durch mangelhafte Siche-
rung von Unbefugten leicht zu 6ffnen seien. Seitens der Technik wurde schnellst-
maoglich Abhilfe geschaffen, sodass nunmehr eine Manipulation nicht mehr maéglich
ist.

Beispiel fur eine unbegrindete Beschwerde:

Ein Patient beklagte sich Uber die mangelnde Sauberkeit der Toiletten. Der fur die
Beschwerdebearbeitung zustandige Mitarbeiter sah sich bei einem unangekindigten
Besuch die Toiletten an. Er konnte keine auffalligen Verschmutzungen feststellen.
Insofern war die Beschwerde unbegrindet. Dieses wurde dem Patienten von dem
Mitarbeiter direkt mitgeteilt.

Finanzielle Angelegenheiten

Uber finanzielle Dinge beklagten sich insgesamt 19 Patienten. Dabei erwiesen sich
13 Punkte als unbegrindet. In vier Fall wurde die Kritik als berechtigt gewertet, wo-
bei in einem Fall keine Abhilfe geschaffen werden konnte. Zwei Kritikpunkte waren
sachlich unbegriindet, jedoch durchaus nachvollziehbar. Finanzielle Angelegenhei-
ten betrafen Kritikpunkte u. a. tiber Barbetrag, Bekleidungshilfe, Uberbriickungsgeld,
und Schadensersatzforderungen.

Beispiel fur eine begriindete Beschwerde:

Ein Patient mit einer monatlichen Zahlungsverpflichtung wiinschte die Einrichtung ei-
nes Dauerauftrages. Bisher tatigte er die Uberweisung monatlich per Einzelauftrag.
Seitens der Finanzbuchhaltung der Klinik war bis zu diesem Zeitpunkt die Einrich-
tung von Dauerauftragen nicht moglich. Diese Regelung wurde nunmehr verandert.

Beispiel fur eine unbegriindete Beschwerde:

Ein Patient war der Auffassung der Defekt seines Computers sei nach dem Einzug
seines Computers zu Kontrollzwecken aufgrund eines unsachgeméafien Transportes
oder einer langeren Lagerungszeit entstanden. Der Patient forderte Schadensersatz.
Die Kontrolle des Rechners erfolgte tUber eine Fachfirma in Anwesenheit von Klinik-
beschaftigten. Beim Hochfahren des Rechners wurden keine Auffalligkeiten regis-
triert und somit nicht protokolliert. Insofern wurde die Beschwerde des defekten
Rechners als unbegrindet zuriickgewiesen.

Verlegung

Kritik Uber Verlegungen wurde 17x formuliert, wobei sich alle Kritikpunkte als unbe-
grindet herausstellten.
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1.8

Beispiel fur eine unbegrindete Beschwerde:

Ein Patient wandte sich mit seiner Kritik, dass die Klinik eine Verlegung in eine ande-
re Einrichtung nicht beflirworte, an den Landesbeauftragten fir den MalR3regelvollzug.
Eine Verlegung war zu diesem Zeitpunkt aus therapeutischen Grinden nicht indi-
ziert. Zudem waren auch die Kriterien der Eingliederung, der Sicherheit oder wichtige
Grinde des Zusammenlebens nicht erflllt, sodass einer Verlegung im Sinne des §
15 Abs. 2 Maldregelvollzugsgesetz NRW nicht zugestimmt werden konnte. Die Be-
schwerde war somit unbegrundet.

Essen/Speisenversorgung

Von den 14 Kritikpunkten waren vier Punkte begriindet und es wurde auch Abhilfe
geschaffen.

Beispiel fur eine begrindete Beschwerde:

Ein muslimischer Patient beklagte, dass auf der Station nicht in jedem Fall auf die
Einhaltung der Trennung von muslimischer Kost und nicht muslimischer Kost geach-
tet werde. So liege z. B. Aufschnitt mit Schweinefleisch neben Rindfleischaufschnitt.
Auch werde fir beide Wurstsorten die gleiche Zange benutzt. Die Klinik stellt nun-
mehr sicher, dass auf die Trennung der Kost, auch indirekt Giber Zangen, geachtet
wird.

Beispiel fur eine unbegriindete Beschwerde:

Ein Patient, bei dem die Erledigung der Mafiregel seitens der Klinik beantragt war,
erklarte, er sei Moslem und die Mittagsmabhlzeiten wirden meistens nur Schweine-
fleisch enthalten. Seitens der Klinik sei ihm gesagt worden, er solle die vegetarische
Kost bestellen. Dieses kritisierte er vehement. Anhand der Speiseplane wurde deut-
lich, dass die Darstellung des Patienten in keiner Weise den Tatsachen entsprach
und wurde somit als unbegrindet zuriickgewiesen. Trotz der objektivierbaren Fakten
blieb der Patient nach Ruckmeldung seitens der Mitarbeiterin der LWL-Abt. 62 bei
seiner Meinung.
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2. Beschwerdethemen und Beurteilung der Beschwerden aus den
LWL- Kliniken der Allgemeinpsychiatrie, den LWL-Wohnverbiinden
und den LWL-Pflegezentren

Beurteilung der Beschwerden aus den LWL-Kliniken der Allgemeinpsychiatrie, den
LWL-Wohnverbinden und den LWL-Pflegezentren

Beschwerden 15

Beschwerdeinhalte 87

Begriindet: Abhilfe erfolgt

Unbegriindet 30

Nicht entscheidbar: 5
Ricknahme

o

10 20 30 40

Beschwerdeinhalte aus den LWL-Kliniken der Allgemeinpsychiatrie, den LWL-Wohnverbiinden
und den LWL-Pflegezentren

Beschwerden Gber Mitarbeiter/innen 12

Behandlung 6

Vollzuglockerungen

Finanzielle Angelegenheiten 3

Verhalten von Mitpatienten 3

Verlegungen | 2
Allgemeines | 2

Rauchen/Nichtrauchen | 2

ZwangsmaRnahmen 1

Freizeitangebote 1

Essen-/Speiseversorgung 1
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V. Anhang

Mitglieder und Vertretungen
Mitglieder:
Vom 01.01. — 15.02.2010

Frau Barbel Bredenbach, SPD (Vorsitz)

Herr George Zeich, CDU (stellv. Vorsitz)

Herr Uwe Scholz, CDU

Frau Erika Stahl, CDU

Frau Anne Hakenes, SPD

Herr Peter Saatkamp, Bundnis 90/Die Griinen
Herr Dr. Thomas Reinbold, FDP

Ab dem 16.02.2010

Herr Wolfgang Diekmann, CDU (Vorsitz)

Herr Hans-Joachim Kayser, SPD (stellv. Vorsitz)
Herr Uwe Scholz, CDU

Frau Erika Stahl, CDU

Frau Elisabeth Veldhues, SPD

Herr Peter Saatkamp, Bindnis 90/Die Grinen
Frau Ruth Becker, FDP

Herr Dr. Burkhard Wiebel, Die Linke*

* mit beratender Stimme

2. Termine und Sitzungsorte

Vertreter/innen:

Herr Hans-Joachim Kayser
Herr Ludger Kaup

Herr Wolfgang Diekmann
Herr Leo Klempert

Frau Elisabeth Veldhues
Herr Siegfried Schonfeld
Herr Patrick Horstmann

Herr Wolfgang Heinberg
Frau Renate Weyer

Frau Anna-Maria Willms
Frau Angelika Dumenil
Frau Ursula Lindstedt
Herr Heinz Entfellner

Herr Dr. Thomas Reinbold
Herr Arnold Vogel*

25.01.2010 Landeshaus, Mlnster

08.03.2010 Landeshaus, Mlnster

19.04.2010 LWL-Wohnverbund Lippstadt-Benninghausen
10.05.2010 LWL-Therapiezentrum Marsberg

07.06.2010 LWL-KIlinik Gutersloh

05.07.2010 LWL-Malfregelvollzugsklinik Schloss Haldem
06.09.2010 LWL-KIlinik Dortmund

04.10.2010 LWL-KIinik Munster

02.11.2010 LWL-KIinik Lengerich

10.12.2010 Landeshaus, Mlnster
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3. Durchschnittszahlen der zu versorgenden Patienten und
Patientinnen aus den Maldregelvollzugseinrichtungen

Durchschnittszahlen der im Jahr 2010 zu versorgenden
Patienten und Patientinnen aus den LWL-Malregelvollzugseinrichtungen

Patienten/
Patientinnen

500
450 A
400 A
350 A

437

300 4 BPatienten / -innen

250 A

BTherapieplatze

200 A
150 A
100 A
50

0 A

LWL-ZFP LWL-MRVK LWL-TZ LWL-MRVK LWL-KFP LWL-KJP

Lippstadt Schloss Haldem Marsberg Rheine Dortmund Marsberg Binrichtung

4. Diagramme der Beurteilung der Beschwerdeinhalte und der
haufigsten Beschwerdeinhalte aus den LWL-Malregelvollzugs-
kliniken

4.1 LWL-Zentrum fur Forensische Psychiatrie Lippstadt

Beurteilung der Beschwerden aus dem LWL-ZFP Lippstadt

Beschwerden
Beschwerdeinhalte

Begriindet: Abhilfe erfolgt
Begriindet: Abhilfe nicht mdglich
Unbegriindet

Unbegrindet: Aber nachvollziehbar

Nicht entscheidbar: Aussage gegen Aussage

0 20 40 60 80 100 120 140
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Haufigste Beschwerdeinhalte aus dem LWL-ZFP Lippstadt

31
Behandlung

Beschwerden tber 18
Mitarbeiter/innen

Zwangs-, 12
KontrollmalZnahmen,
Sicherheitsgrinde

Vollzugslockerungen

4.2 LWL-Malregelvollzugsklinik Schloss Haldem

Beurteilung der Beschwerden aus der LWL-MRVK Schloss Haldem

Beschwerden
Beschwerdeinhalte 1
Begriindet: Abhilfe erfolgt

Unbegriindet

Unbegriindet: Aber nachvollziehbar

Nicht entscheidbar: Aussage gegen Aussage 1

Nicht entscheidbar: Keine Schweigepflichtentbindung 2

0 20 40 60 80 100 120 140
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Haufigste Beschwerdeinhalte aus der LWL-MRVK Schloss Haldem

Behandlung 31

Beschwerden uber
Mitarbeiter/innen

Vollzugslockerungen

Zwangs-, KontrollmafRnahmen,
Sicherheitsgrinde

o
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o
=
(6]
N
o
N
a1
w
o

35

4.3 LWL-Therapiezentrum fur Forensische Psychiatrie Marsberg

Beurteilung der Beschwerden aus dem LWL-TZ Marsberg

Beschwerden
Beschwerdeinhalte [
Begriindet: Abhilfe erfolgt

Unbegriindet

Unbegriindet: Aber nachvollziehbar

Nicht entscheidbar: Aussage gegen Aussage
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Haufigste Beschwerdeinhalte aus dem LWL-TZ Marsberg

28
Behandlung

Beschwerden tber
Mitarbeiter/innen

20

Zwangs-, Kontrollmafnahmen,
Sicherheitsgrinde

Vollzugslockerungen

4.4 LWL-Malregelvollzugsklinik Rheine

Beurteilung der Beschwerden aus der LWL-MRVK Rheine

Beschwerden

Beschwerdeinhalte

Begriindet: Abhilfe erfolgt
Begriindet: Abhilfe nicht mdglich
Unbegriindet

Unbegrindet: Aber nachvollziehbar

Nicht entscheidbar: Keine Schweigepflichtentbindung

Nicht entscheidbar: Aussage gegen Aussage

Haufigste Beschwerdeinhalte aus der LWL-MRVK Rheine

Behandlung

Beschwerden uber
Mitarbeiter/innen

Vollzugslockerungen

Zwangs-, KontrolimafZnahmen,
Sicherheitsgrinde

Baul./rauml./hygie. Situation

Finanzielle Angelegenheiten
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4.5 LWL-Klinik fur Forensische Psychiatrie Dortmund, Wilfried-Rasch-Klinik

Beurteilung der Beschwerden aus der LWL-KFP Dortmund

Beschwerden
Beschwerdeinhalte | 35
Unbegriindet

Begriindet: Abhilfe erfolgt
Begrundet: Abhilfe nicht mdglich

Unbegrindet: Aber nachvollziehbar

Nicht entscheidbar: Aussage gegen Aussage

Haufigste Beschwerdeinhalte aus der LWL-KFP Dortmund

Beschwerden tber
Mitarbeiter/innen

Behandlung

Baul./rauml./hygie.
Situation

AV SV avi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24






	Titelseite Bericht_BK_MRV_2010.pdf
	Impressum_Inhaltsverzeichnis.pdf
	Textteil.pdf
	Rückseite Bericht_BK_MRV_2010.pdf



